




I. Einleitung
Im Frühjahr 2023 ging es Schlag auf Schlag: Ende April 2023
wurden die insbesondere im deutschen Markt gespannt erwar-
teten Schlussanträge des Generalanwalts beim EuGH (GA) Ma-
nuel Campos Sánchez-Bordona veröffentlicht. Diesem Verfah-
ren liegt ein Vorabentscheidungsersuchen des KG aus dem Jahr
2021 zu Grunde. Nahezu im unmittelbaren Anschluss äußerte
sich auch der GA Nicholas Emiliou zu den Vorlagefragen des Ver-
waltungsgerichts Vilnius, Litauen. Der Ausgang beider Verfah-
ren wird die zukünftige Bußgeldpraxis der Aufsichtsbehörden
entscheidend prägen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf Ver-
teidigungsstrategien, sondern wird auch die Strategien zur prä-
ventiven Haftungsvermeidung beeinflussen. Kurzum: Alle
Marktakteure sind gespannt, ob sich der EuGH den Schlussan-
trägen anschließen oder – ggf. in einzelnen Punkten – hiervon
abweichen wird. Vor diesem Hintergrund analysiert der vorlie-
gende Überblick die Schlussanträge und ihre möglichen Folgen.

II. Überblick über die wesentlichen
Aussagen
Die wichtigsten Aussagen der Generalanwälte betreffen drei As-
pekte:

c Unternehmen als Täter: Nach Ansicht des GA Campos Sán-
chez-Bordona können Unternehmen taugliche Täter – oder je-
denfalls Sanktionsadressaten – eines Verstoßes gegen Art. 83
DS-GVO sein.
c Keine verschuldensunabhängige Haftung: Der Verstoß ge-

gen Datenschutzvorschriften bzw. die darauf bezogene Auf-
sichtspflichtverletzung müssen schuldhaft begangen werden,
also fahrlässig oder vorsätzlich – der Vorwurf einer rein objekti-
ven Pflichtverletzung reicht nicht aus. Diese Ansicht wird von
beiden Generalanwälten vertreten.
c Anforderung an das Verschulden einer juristischen Person:

Der GA Campos Sánchez-Bordona hält eine Analogie zum EU-
Wettbewerbsrecht iRd Zurechnung von Verstößen gegen die
DS-GVO für zulässig. Unternehmen könnten danach auch durch
Mitarbeiter unterhalb der Leitungsebene begangene Verstöße
gegen die DS-GVO zugerechnet werden, sofern diese Verstöße
auf einem Auswahl- oder Überwachungsverschulden beruhen.

III. Analyse: Überzeugungskraft und
Konsequenzen
Die folgende Analyse bewertet die Ansichten des GA zu diesen
drei Aspekten in rechtlicher Hinsicht und ordnet ihre praktische
Relevanz ein.

1. Unternehmen als Täter
GA Campos Sánchez-Bordona spricht sich dafür aus, dass Un-
ternehmen unmittelbare Täter von Verstößen gegen die DS-
GVO sein könnten. Dabei differenziert er nicht zwischen „Tä-
ter“ und „Sanktionsadressat“: „Im Unionsrecht spricht nichts
dagegen, Unternehmen als Täter und damit als Schuldnerin der
verhängten Sanktion anzusehen“.1

1 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 37.

Das ergebe sich ohne Ausle-
gungsschwierigkeiten aus dem Wortlaut der Art. 4, 58 und 83
DS-GVO, welche auf juristische Personen Bezug nehmen.2

2 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 38.

a) Unionsrechtlich vertretbar
Aus einem rein unionsrechtlichen Blickwinkel – und das ist der
Maßstab des Art. 267 AEUV – ist diese Position des GA nachvoll-
ziehbar. Die „Tätereigenschaft“ kann danach normativ u.a. über
das Konzept der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit be-
gründet werden. Eine juristische Person kann durch die Verar-
beitungsvorgaben der DS-GVO verpflichtet werden und gegen
diese – insoweit als Sanktionsadressat – verstoßen.

b) Nationalrechtlich bindend?
Löst man sich von diesem – verfahrensbedingt eingeschränkten –
Blick, stellt sich die Frage, ob eine entsprechende Entscheidung
des EuGH die nationalen Gerichte überhaupt binden könnte.
Denn diese normative Begründung der Tätereigenschaft einer ju-
ristischen Person steht im Widerspruch zum national-verfassungs-
rechtlichen Schuldprinzip. Dieses ist Teil der Verfassungsidentität
und damit integrationsfest.3

3 BVerfG NJW 2009, 2267 (2289) – Lissabon.

Strafbares bzw. ordnungswidriges
Verhalten setzt danach Schuld bzw. Vorwerfbarkeit voraus. Origi-
när schuldhaft/vorwerfbar handeln kann nach dem grundgesetz-
lichen Konzept nur eine einsichtsfähige natürliche Person.4

4 BVerfG NJW 2009, 2267 (2289) – Lissabon.

Im
deutschen Straf- und Ordnungswidrigkeiten(verfassungs)recht
kann Täter daher nur eine natürliche Person sein.

c) Praktische Relevanz
Gleichwohl dürften die spürbaren praktischen Auswirkungen
dieser Frage gering sein: Denn schuldhafte/vorwerfbare Verstö-
ße der Unternehmensleitung können einer juristischen Person
bzw. Personengesellschaften bereits nach § 30 OWiG ohnehin
als sog. Nebenbeteiligte zugerechnet werden.5

5 BVerfGE 20, 323 Rn. 44, 46.

Schuldhafte/vor-
werfbare Verstöße einzelner Mitarbeiter unterhalb der Leitungs-
ebene werden Unternehmen regelmäßig nach §§ 30, 130, 9
OWiG zugerechnet. Damit kann ein Unternehmen nach deut-
schem Recht zwar niemals Täter, aber sehr wohl Sanktionsadres-
sat einer Geldbuße sein.

Die für die Praxis sehr viel interessantere Frage ist daher, welche
Anforderungen an das „Verschulden“ einer juristischen Person
zu stellen sind – und zwar sowohl aus gemeinschaftsrechtlicher
Perspektive (originäres Verschulden?) als auch aus nationaler
Perspektive (Zurechnung eines Verschuldens).6

6 S. hierzu im Folgenden unter II.3.

2. Keine verschuldensunabhängige Haftung
GA Campos Sánchez-Bordona hält die durch das KG vorgelegte
Frage nach einer möglichen objektiven verschuldensunabhängi-
gen Bußgeldhaftung von Unternehmen in der Rs. C-807/21
mangels Relevanz für die jetzige Phase des Ausgangsverfahrens
(noch) nicht für entscheidungserheblich.7

7 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 64.

Dennoch nutzt er die
Gelegenheit und legt dar, dass eine Bußgeldhaftung ein schuld-
haftes Handeln voraussetzt:

c Für das Erfordernis eines Verschuldens spricht die in Art. 83
Abs. 1 DS-GVO sowie Erwägungsgrund 4 S. 2 DS-GVO aus-
drücklich vorausgesetzte Verhältnismäßigkeit: „Der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit von Sanktionen wird durch Art. 49 der
Charta und auch durch die Rechtsprechung des EGMR ... ge-
währleistet.“8

8 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 81.

c Zudem benennt Art. 83 Abs. 2 lit. b DS-GVO „ausdrücklich
die ,Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes‘ als ein für
die Verhängung und Bemessung einer Geldbuße maßgebliches
Kriterium ..., während ein rein objektiver Verstoß nicht aufge-
führt ist“.9

9 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 81.

c Auch Art. 83 Abs. 3 DS-GVO sieht Vorsatz oder Fahrlässig-
keit vor. „Daraus ergibt sich somit, dass rein objektive Verstöße
für die Sanktion insoweit ohne Bedeutung sind, als sie nicht ku-
mulativ zu vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstößen berück-
sichtigt werden“.10

10 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 81.

c Auch die Komplexität der Verarbeitungsvorschriften spräche
für ein Verschuldenserfordernis: „Was die in der DS-GVO vorge-
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sehenen Verpflichtungen anbelangt ..., so setzt die Beurteilung
der Frage, ob sie eingehalten wurden, einen komplexen Bewer-
tungs- und Beurteilungsprozess voraus, der über die bloße Fest-
stellung eines formalen Verstoßes hinausgeht“.11

11 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 80.

c Der GA betont auch in diesem Kontext die Notwendigkeit
einer einheitlichen Lösung in der gesamten Union (Rn. 85).12

12 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 85.

GA Emiliou argumentiert im Parallelverfahren C-683/21 mit
dem Wortlaut von Art. 83 DS-GVO13

13 GA beim EuGH Emiliou, SA v. 4.5.2023 – C-683/21 Rn. 68 ff.

, dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit14

14 GA beim EuGH Emiliou, SA v. 4.5.2023 – C-683/21 Rn. 75.

sowie einem harmonisierten Bußgeldrecht15

15 GA beim EuGH Emiliou, SA v. 4.5.2023 – C-683/21 Rn. 83, 85 ff.

und leitet daraus das Erfordernis eines Verschuldens ab.

Die Argumentation überzeugt. Es ist zu ergänzen, dass die Not-
wendigkeit eines schuldhaften Handelns – oder Unterlassens –
auch aus dem primärrechtlich gewährleisteten Schuldprinzip
folgt.16

16 S. hierzu umfassend: Klaas/Wybitul/Momsen/Cornelius, HdB Datenschutzsank-
tionenrecht, 2023, § 2 (im Erscheinen).

Denn Bußgelder nach Art. 83 Abs. 4–6 DS-GVO besit-
zen auf Grund ihrer repressiven Zielsetzung Strafcharakter.17

17 S. hierzu umfassend: Klaas/Wybitul/Momsen/Cornelius, HdB Datenschutzsank-
tionenrecht, 2023, § 2 (im Erscheinen); so auch: GA beim EuGH Emiliou, SA v. 4.5.
2023 – C-683/21 Rn. 75.

Der EuGH hat bereits im Jahr 2002 entschieden, dass für die Ver-
hängung strafrechtlicher Sanktionen der Grundsatz „nulla poe-
na sine culpa“ gilt.18

18 EuGH Urt. v. 11.7.2002 – C-210/00 Rn. 35, 44.

Die insbesondere in den Schlussanträgen
des GA Emiliou erwähnte Annahme einer „objektiven Haftung“
auch für strafrechtliche Sanktionen durch die zurückliegende
Rechtsprechung des EuGH in anders gelagerten Fallkonstellatio-
nen kann daher nicht überzeugen.19

19 GA beim EuGH Emiliou, SA v. 4.5.2023 – C-683/21 Rn. 75; vgl. auch: GA beim
EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 78 ff.

Sollte der EuGH die darauf gerichtete Vorlagefrage des KG be-
antworten, steht zu erwarten, dass er den Auffassungen der Ge-
neralanwälte folgen wird.

3. Anforderung an das „Verschulden“ einer
juristischen Person
Abstrakt betrachtet wird die Bußgeldhaftung nach Art. 83
Abs. 4–6 DS-GVO durch das Erfordernis eines Verschuldens er-
schwert. Die praktische Bedeutsamkeit ergibt sich jedoch erst
aus der konkreten Bestimmung, wann ein solches Verschulden
einer juristischen Person vorliegt.

a) Zurechenbarkeit von Verstößen untergeordneter
Mitarbeiter
Wie auch im Wettbewerbsrecht der EU erachtet der GA Campos
Sánchez-Bordona Verstöße einzelner Mitarbeiter unterhalb der
Leitungsebene für ausreichend:

c „Eine juristische Person, die als für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten Verantwortliche ... eingestuft werden
kann, muss die Folgen ... von Verstößen gegen die DS-GVO
nicht nur tragen, wenn diese von ihren Vertretern, Leitern oder
Geschäftsführern begangen wurden, sondern auch, wenn die
Verstöße von natürlichen Personen (Mitarbeitern im weiteren
Sinne) begangen wurden, die im Rahmen der unternehmeri-
schen Tätigkeit des Unternehmens und unter der Aufsicht der
zuerst genannten Personen handeln.“.20

20 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 57.

c Und: „In Wirklichkeit bilden und definieren jene natürlichen
Personen den Willen der juristischen Person, indem sie ihm
durch individuelle und konkrete Handlungen Ausdruck verlei-
hen. Diese individuellen Handlungen als konkreter Ausdruck je-
nes Willens sind letztlich der juristischen Person selbst zuzurech-
nen.“21

21 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 58.

b) Notwendigkeit einer Aufsichtspflichtverletzung?
Der GA stellt aber klar, dass eine Zurechnung von Verstößen un-
tergeordneter Mitarbeiter eine unzureichende Ausübung der
Aufsichtspflichten der Unternehmensleitung voraussetzt:

c Der GA spricht an, dass die Verstöße begehenden Mitarbeiter
„im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit des Unterneh-
mens und unter der Aufsicht der zuerst genannten Personen
handeln“ müssen.22

22 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 57.

c Noch deutlicher formuliert er wenig später: „Es handelt sich
schließlich um natürliche Personen, die zwar nicht selbst Vertre-

ter einer juristischen Person sind, aber unter der Aufsicht derje-
nigen handeln, die Vertreter der juristischen Person sind und die
eine unzureichende Überwachung oder Kontrolle über die zu-
erst genannten Personen ausgeübt haben. Letzten Endes führt
die Zurechenbarkeit zu der juristischen Person selbst, soweit der
Verstoß des Mitarbeiters, der unter der Aufsicht ihrer Leitungs-
organe handelt, auf einen Mangel des Kontroll- und Überwa-
chungssystems zurückgeht, für den die Leitungsorgane unmit-
telbar verantwortlich sind.“23

23 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 59.

Sowohl eine Gesamtschau dieser Aussagen als auch die Ver-
wendung des Begriffs „soweit“ spricht vorliegend dafür, dass
eine nachgewiesene Aufsichtspflichtverletzung Bedingung für
die Zurechnung von Verstößen einfacher Mitarbeiter ist.

c) Bedeutung des in Art. 101, 102 AEUV verwendeten
Konzepts der „wirtschaftlichen Einheit“
Spannend – wenn auch zT irritierend – sind die Ausführungen
zum sog. „funktionalen Unternehmensbegriff“. Denn diese Ein-
ordnung entscheidet mit darüber, wie weit der Kreis derjenigen
reicht, deren faktische, gegen datenschutzrechtliche Vorgaben
verstoßende Handlungen einer juristischen Person zugerechnet
werden können.

c Primäre Aussage: Die „wirtschaftliche Einheit“
entscheidet nicht über die Haftungsbegründung
Der von der Datenschutzkonferenz geforderten Zurechnung
nach Erwägungsgrund 150 DS-GVO24

24 DSK, Stellungnahme der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichts-
behörden des Bundes und der Länder v. 5.1.2023, S. 6 ff., abrufbar unter:
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/dsk/20230118-Stellungnahme-DS
K.pdf.

erteilt der GA zunächst
eine Absage. Denn nach der Ansicht des GA bezieht sich der Ver-
weis in Erwägungsgrund 150 S. 3 DS-GVO – nach dem „der Be-
griff ,Unternehmen‘ im Sinne der Artikel 101 und 102 AEUV ver-
standen werden“ soll – allein auf die „Berechnung der Höhe der
Sanktionen“.25

25 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21
Rn. 44 f.

Die „wirtschaftliche Einheit“ diene alleine als
„Bezugsgröße für die Festsetzung dieses Betrags“.26

26 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 46.

c So heißt es: „Die tatsächliche oder materielle Definition von
,Unternehmen‘, die für das Wettbewerbsrecht kennzeichnend
ist, wird somit vom europäischen Gesetzgeber für die Festset-
zung der Höhe der Geldbußen wegen eines Verstoßes gegen die
DS-GVO herangezogen. Ich möchte jedoch wiederholen, dass
die DS-GVO auf diesen Begriff nur zu diesem Zweck Bezug
nimmt“.27

27 GA beim EuGH Campos Sánchez-Bordona, SA v. 27.4.2023 – C-807/21 Rn. 48.

c Und noch deutlicher: Ob das an dem Verfahren beteiligte Un-
ternehmen „als sanktionierte Einrichtung (oder besser gesagt
Täterin) anzusehen ist, hängt aber streng genommen nicht von
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